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B E S C H L U S S 

 
aus der Sitzung 

der Stadtverordnetenversammlung 
am Montag, 12. Juli 2021 

 
 
öffentliche Sitzung 
 

3. Ausführung der Satzungen über die Erhebung eines Erholungs- und 
Tourismusbeitrages im Gebiet der jeweiligen Kommune durch das 
bei der Hochschulstadt Geisenheim ansässige gemeinsame Kassen- 
und Steueramt Rheingau 

(VL-74/2021) 

 

Die Beschlussempfehlung des Hauptausschusses für Finanzen und Nachhaltigkeit vom 28. Juni 2021 
liegt vor. 
 
Beschluss: 
- einstimmig - 
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung befürwortet, dass der bei der Hochschulstadt Geisenheim an-
gesiedelte IKZ-Verbund der Kassen- und Steuerämter des Rheingaus als zentrale Stelle für die Aus-
führung der Satzungen über die Erhebung eines Erholungs- und Tourismusbeitrages in der jeweili-
gen Kommunen als zentral erhebende Stelle beauftragt wird.  
Unter der Voraussetzung, dass die Gemeindevertretungen Kiedrich und Walluf sowie die Stadtver-
ordnetenversammlungen der Städte Eltville am Rhein, Geisenheim, Lorch, Oestrich-Winkel, Rüdes-
heim am Rhein und Hochheim am Main einen gleichlautenden Beschluss fassen, soll diese Aufgabe 
mit der Abrechnung des dritten Quartals 2021 zum 1. Oktober 2021 beginnen. 
2. Der Magistrat wird beauftragt, die Voraussetzungen hierfür zu schaffen und mittels öffentlich-
rechtlicher Vereinbarung die Rahmenbedingungen vorzugeben. Die Hochschulstadt Geisenheim 
wird ermächtigt, das erforderliche Personal einzustellen. 
3. Kommt es in der Zukunft zu einer Änderung der aktuellen Beschlusslage in dem für das Gebiet 
der Hochschulstadt Geisenheim eine gleichlautende Satzung über die Erhebung eines Erholungs- 
und Tourismusbeitrages beschlossen wird, so ist die darin begründete Aufgabenerfüllung durch 
den mit dieser Beschlussvorlage geschaffenen rechtlichen Rahmen abgedeckt. Die öffentlich-recht-
liche Vereinbarung ist dann um die Hochschulstadt Geisenheim zu erweitern 
 
 
Eltville am Rhein, 27.07.2021      F.d.R.d.A. 
         im Auftrag 
 
 
 
 
         gez. Paschke 




